
   

Lust auf ein Ehrenamt in der 
Studierendenschaft? 

Die verfasste Studierendenschaft sucht 

eine*n Antidiskriminierungsbeauftragte*n 
zur Wahl am 20. Oktober 2021. 

 

Dieses Ehrenamt wird zum WiSe 2021/22 neu geschaffen.  

 

Deine Aufgabenbereiche sind: 

• Beratung und Unterstützung von Student*innen bei Diskriminierungserfahrungen 
• Zusammenarbeit mit und Kontrolle der Organe und Gremien der Studierendenschaft  
• Öffentlichkeitsarbeit für Deine Stelle 
• Kontaktaufnahme mit universitären Akteur*innen  
• Verwaltung finanzieller Mittel im Rahmen der Aufgabenerfüllung 
• Weitere mögliche Aufgabenbereiche können sein: 

o Organisation von z.B. Workshops, insbesondere zur Sensibilisierung 
o Entwicklung von Maßnahmen und Leitfäden zum Diskriminierungsschutz 

Was solltest Du mitbringen? 

• Interesse am Themenbereich Diskriminierung 
• Viele Ideen für die Gestaltung dieses neu geschaffenen Ehrenamts 
• Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten  
• Professioneller Umgang mit sensiblen Themen, insbesondere in der Kommunikation 

mit Betroffenen 
• Kommunikationsfähigkeit, ausgeprägtes Empathievermögen und Zuverlässigkeit 
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• ggf. erste Erfahrungen im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit 

Was bieten wir Dir? 

• Viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen 
• Möglichkeit, erste Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld (Ombuds-, Antidiskriminierungs- 

und Frauenarbeit etc.) zu sammeln 
• Einen Arbeitsplatz im AStA-Büro 
• Eine monatliche Aufwandsentschädigung von derzeit 100€ 

 
Der*die Antidiskriminierungsbeauftragte ist von keiner Person weisungsgebunden.  
Die Amtszeit beträgt ein Jahr. 
 



   
Weitere Informationen findest Du im §10a der Satzung der Studierendenschaft. 

Bei Fragen und / oder Interesse, wende Dich an den StuPa-Vorsitz 
(stupa@leuphana.de).  

 

Zur Wahl zum*zur Antidiskriminierungsbeauftragte*n sind insbesondere von Diskriminierung 
betroffene Personen aufgerufen. Als Antidiskriminierungsbeauftragte*r kann gewählt werden, 
wer weder als Mitglied, Stellvertreter*in oder Nachrücker*in für ein Organ der Studierenden-
schaft gewählt wurde noch Beschäftigte*r der Studierendenschaft ist. 

 
Die*der Antidiskriminierungsbeauftragte*r wird vom Student*innenparlament gewählt. 

Deine Bewerbung sollte aus einem kurzen Motivationsschreiben bestehen, in dem Du Deine 
Eignung und Ideen für dieses neu geschaffene Ehrenamt näher erläuterst.  

Bewerbungen bitte per E-Mail an: stupa@leuphana.de  

Eine Bewerbung ist bis zum Zeitpunkt der Wahl möglich. 

Die Wahl wird am Mittwoch, 20. Oktober ab 16:00 Uhr stattfinden. Die Einladung geht 
den Bewerber*innen noch einmal gesondert zu.  


